
Aus der Ratssitzung

Der Einwohnergemeinderat hat sich an der Sitzung vom 2. September 2024 unter an-

derem mit folgenden Themen befasst:

Instandsetzung Schweizerhausstrasse

Die Schweizerhausstrasse befindet sich in einem schlechten Zustand und muss sa-

niert werden. Der Deckbelag und Teile der Tragschicht haben ihr Lebensende erreicht

und sind daher zu ersetzen, bzw. auszubessern. Ebenfalls sollen Teile der Fundation

sowie einzelne Randsteinabschnitte ersetzt werden. Bei der Entwässerung werden

Anpassungen an den von der Sanierung betroffenen Einlaufschächten, Deckeln mit

Rahmen und Schlammsäcken vorgenommen. Weiter sind die örtliche Kanalisation

und Beleuchtung von den Sanierungsarbeiten betroffen. Die Kosten für diese Arbeiten

werden auf rund CHF 365'000.00 geschätzt. Der Einwohnergemeinderat hat nun ent-

schieden, dieses Projekt der Talgemeinde vom 26. November 2024 zu beantragen.

Sanierung Gass - Puschen

Im Budget 2023 waren CHF 95'000.00 für die Sanierung der Gass, Abschnitt Holz bis

Puschen, vorgesehen. Aus Witterungsgründen konnte das Projekt nicht mehr im

Herbst 2023 ausgeführt werden. Allerdings wurde alles aufgegleist und geplant, wes-

halb die Ausführung Anfang 2024 erfolgen konnte. Da dieser Betrag jedoch im Budget

2024 nicht mehr vorgesehen war, hat der Einwohnergemeinderat nun einen entspre-

chenden Budgetnachtrag genehmigt. Das Projekt wurde mittlerweile fertiggestellt. Die

Gesamtkosten betragen CHF 109'000.00.

Weiterführung finanzielle Unterstützung der Stifts- und Sportmittelschule

Seit dem Jahre 2018 unterstützt die Einwohnergemeinde Engelberg die Schweizeri-

sche Sportmittelschule Engelberg AG mit einem Objektbeitrag von CHF 40'000.00 pro

Jahr. Gleichzeitig leistete die Einwohnergemeinde noch einen Beitrag pro Engelberger

Schülerin oder Schüler von CHF 24'000.00 pro Jahr während der obligatorischen

Schulzeit. Es gab Jahre, in denen drei Engelberger Schülerinnen und Schüler wäh-

rend der obligatorischen Schulzeit die Sportmittelschule besuchten und auch solche,

in welchen kein Schülerbeitrag geleistet wurde.
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Seit dem Beschluss der Talgemeinde vom 23. November 2021 wird auch die Stifts-

schule mit einem Objektbeitrag von CHF 40'000.00 pro Jahr unterstützt.

Die beiden Privatschulen sind für Engelberg von hoher Bedeutung. Sie machen Engel-

berg als Wohnort attraktiv, sie leisten einen hohen Beitrag zur volkswirtschaftlichen

Wertschöpfung, bieten Arbeitsplätze, stärken Engelberg als Bildungsstandort und brin-

gen unser Dorf immer wieder positiv in die Schlagzeilen. Aus diesen Gründen hat der

Einwohnergemeinderat entschieden, die finanzielle Unterstützung dieser beiden Schu-

len weiterzuführen.

Neu sollen beide Schulen einen Objektbeitrag von CHF 50'000.00 pro Jahr erhalten.

Zudem soll der Schülerbeitrag an die Sportmittelschule (pro einheimische Schülerin

oder einheimischer Schüler während der obligatorischen Schulzeit) von

CHF 24'000.00 weitergeführt werden. Die Erhöhung des Objektbeitrages soll einer-

seits die Teuerung der vergangenen Jahre ausgleichen und andererseits die hohe Be-

deutung der beiden Schulen für Engelberg unterstreichen.

Tourismusabgabenrechnung

Gemäss dem Delegationsvertrag zwischen der Einwohnergemeinde Engelberg und

der Engelberg-Titlis Tourismus AG (ETT AG) führt die ETT AG eine Tourismusabga-

benrechnung, welche die gesetzlich und vertraglich korrekte Verwendung der Touris-

musabgaben jährlich aufzeigt. Der Einwohnergemeinderat nimmt diese Tourismusab-

gabenrechnung jährlich zur Kenntnis. Die ETT AG erhielt im vergangenen Geschäfts-

jahr CHF 2.32 Mio. aus den Beherbergungsgebühren und CHF 280'000.00 aus den

Tourismusförderungsabgaben. Die Tourismusabgabenrechnung zeigt, wie diese Gel-

der verwendet werden.

Baugesuche und Sonderbewilligungen

Nachstehende Baugesuche werden gemäss Verordnung zum Baugesetz vom 7. Juli

1994 (Bauverordnung) Art. 29 Abs. 2 während zehn Tagen beim Bauamt Engelberg

öffentlich aufgelegt. Gleichzeitig werden die benötigten Sonderbewilligungen ange-

zeigt. Einsprachen gegen die beantragte Baubewilligung oder gegen die Sonderbewil-

ligung sind bis 23. September 2024 schriftlich und begründet, im Doppel an den Ein-

wohnergemeinderat Engelberg, Dorfstrasse 1, 6390 Engelberg, einzureichen (Bauver-

ordnung Art. 31, 36 und 37).
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Gesuchsteller

Bauvorhaben

Zonen

Ort

Schutzgebiete

Naturgefahren

Germaine Hauger, Vogelsangweg 1, 6390 Engelberg

Ersatz bestehende Ölheizungsanlage durch eine Luft/Wasser

Wärmepumpe

W2B

Parzelle Nr. 540, Vogelsangweg 1, GB Engelberg

Gewässerschutzbereich Au

Ss0

Gesuchsteller

Bauvorhaben

Zonen

Ort

Schutzgebiete

Naturgefahren

Irene Villiger und Anian Kohler, Altschwändi 5, 6390 Engelberg

Projektänderung: Ersatzbau Einfamilienhaus (Farb- und Mate-

rialkonzept)

W2B

Parzelle Nr. 309, Mühlematt 4, GB Engelberg

Gewässerschutzbereich Au

Ue0, Ue1

Unentgeltliche Rechtsberatung

Beratung durch MLaw Brigitte Scheuber

Rechtsanwältin, Fachanwältin SAV Familienrecht

BOLZERN HAAS & PARTNER

Advokatur Notariat Mediation

Alte Gasse 3, 6390 Engelberg

Telefon 041 637 40 81

E-Mail brigitte.scheuber@bhup.ch

Termin Donnerstag, 19. September 2024, 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Gemeindehaus, Sitzungszimmer Haupteingang links

Die Konsultation kann für eine halbe Stunde ohne Schriftverkehr in Anspruch genom-

men werden. Eine Voranmeldung ist notwendig.


